
lich der Beanstandung nach § 238 II StPO abzustellen.87
Trotz der systematischen Stellung im Katalog der absoluten
Revisionsgründe fordert die Rechtsprechung aufgrund des
Merkmals der „Entscheidungswesentlichkeit“ auch hier einen
möglichen konkret-kausalen Zusammenhang zwischen Ver-
fahrensfehler und Urteil.88 Ein Beruhen ist bei einem gestör-
ten Vertrauensverhältnis mangels sachgerechter Verteidi-
gungsmöglichkeit zu bejahen.89

Fall 7: Die A ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Straf-
richter angeklagt. Ihr Vorstrafenregister ist einschlägig und lang. Im
Verfahren legitimiert sich der von ihr gewählte Verteidiger B. Ob-
wohl dieser dem Wunsch nach Akteneinsicht nicht nachkommt,
Fristen nicht einhält und zur angesetzten Hauptverhandlung verspä-
tet erscheint, möchte die A an ihm festhalten. Das Gericht ordnet
ihr dennoch den C als weiteren Pflichtverteidiger zu. Zu Recht?

Lösung: Ja. Mangels Verfahrensfehler kann die Revision
nicht auf § 338 Nr. 8 StPO oder § 337 I StPO gestützt wer-
den.

Es liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung wegen der
Schwere der Tat vor, da sie eine Freiheitsstrafe von über
einem Jahr zu erwarten hat.90 Fraglich ist, ob das Gericht ihr
trotz des bestehenden Wahlverteidigungsverhältnisses (vgl.
§ 141 I StPO) einen Verteidiger beiordnen durfte. Ein Fall
des § 145 I StPO scheidet aus, da ein verspätetes Erscheinen
kein „Ausbleiben“ begründet91 und das Unterlassen an sich
gebotener Verteidigungshandlungen noch keine „Weigerung“
im Sinne der Norm darstellt.92

Im Grundsatz gilt die Subsidiarität des Pflichtverteidigers im
Verhältnis zum Wahlverteidiger.93 Der verfassungsrechtliche
Anspruch auf den gewählten Vertrauensanwalt spiegelt sich
einfachrechtlich in § 143 a I StPO. Die Norm schließt ein
Nebeneinander von Wahl- und Pflichtverteidiger zwar nicht
absolut aus: Sind zwei Pflichtverteidiger bestellt worden,

kann die nachträgliche Wahl eines Verteidigers nur einen
dieser Pflichtverteidiger ersetzen, nicht aber beide.94 Einer
kumulativen Ergänzung eines Pflichtverteidigers durch einen
frei gewählten Verteidiger steht die Norm also nicht ent-
gegen.95 Ob dies jedoch auch für den umgekehrten Fall, in
dem ein Wahlverteidiger durch einen Pflichtverteidiger er-
gänzt wird, Geltung beanspruchen kann, könnte unter Ver-
weis auf den Sinn und Zweck (Recht auf den Vertrauens-
anwalt) angezweifelt werden. Zumal im vorliegenden Fall zu
befürchten ist, dass der gewählte Verteidiger seiner ihm zu-
geteilten Aufgabe nicht gerecht werden könne. Die Bestel-
lung des ergänzenden Pflichtverteidigers zielt daher nicht auf
ein gleichberechtigtes Agieren der beiden Anwälte neben-
einander ab, sondern vielmehr auf die potentielle Ersetzung
des vom Angeklagten selbst bestimmten Verteidigers.96
§ 144 I StPO sieht diese Möglichkeit dennoch vor und kodi-
fiziert hiermit die bisherige höchstrichterliche Rechtspre-
chung.97 Dies gilt auch für die Fälle, in denen das Verhalten
des Wahlverteidigers die in § 145 I StPO angelegte Erheblich-
keitsschwelle nicht erreicht. Argumentativ kann hier nicht
auf das Sozialstaatsprinzip oder auf die Sicherung der Sub-
jektstellung des Angeklagten abgestellt werden.98 Schlagend
ist vielmehr erneut die objektive Sicherung der Justizförmig-
keit des Verfahrens.99

87 MüKoStPO/Knauer/Kudlich, 2019, § 338 Rn. 183.
88 BGH NStZ 2010, 530 (531); NJW 1981, 2267; MüKoStPO/Knauer/Kudlich, 2019,

§ 338 Rn. 181.
89 BGHNStZ 2010, 530 (531); LüderssenNStZ 2001, 606.
90 S. oben Fn. 63.
91 BeckOKStPO/Wessing, 33. Ed. 1.4.2019, § 145 Rn. 2.
92 BeckOKStPO/Wessing, 33. Ed. 1.4.2019, § 145 Rn. 4.
93 NeumannNJW 1991, 264.
94 NeumannNJW 1991, 264.
95 NeumannNJW 1991, 264.
96 NeumannNJW 1991, 264 (265).
97 BGHNJW 1961, 740 (741); 1973, 1985.
98 Vgl. NeumannNJW 1991, 264 (265).
99 BGHNJW 1961, 740 (741).
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& SACHVERHALT

B wurde kürzlich von seiner Ehegattin A verlassen. A befindet sich seitdem in einer neuen
Partnerschaft mit C. B möchte sich für die erlittene „Erniedrigung“ an A rächen und
beschließt, sie umzubringen. Dazu ersinnt B folgenden Plan: Er will sich zunächst mit Wodka
ordentlich Mut antrinken, da er kürzlich erfahren hat, dass man ab einer bestimmten Alkoho-
lisierung strafrechtlich nicht mehr belangt werden könne. In diesem Zustand will sich B
sodann – mit einem Küchenmesser bewaffnet – mit seinem Auto zu dem neuen Haus der A
begeben. Dort angekommen plant er, an der Haustür zu klingeln und A zunächst vorzuspie-
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len, sie für sich zurückgewinnen zu wollen. In Sicherheit gewiegt soll A nicht damit rechnen,
dass B das mitgebrachte Küchenmesser unvermittelt hinter seinem Rücken hervorziehen und
damit auf A einstechen wird.

Seinem Plan entsprechend beginnt B am frühen Abend reichlich Wodka zu konsumieren.
Anschließend fährt er zu A und klingelt an ihrer Haustür, wobei er das Küchenmesser in
seinem Hosenbund versteckt hält. Als A die Tür öffnet, beginnt B ihr unter Tränen zu
erklären, warum sie zu ihm zurückkehren solle. Dabei geht B davon aus, dass A nicht mit
seiner unmittelbar bevorstehenden Messerattacke rechne. Tatsächlich traut A ihrem erkenn-
bar alkoholisierten Noch-Ehegatten jedoch nicht über den Weg und erwartet das Schlimmste.
Als sie ihn gerade bitten möchte, ihr Grundstück zu verlassen, zieht B das Küchenmesser aus
dem Hosenbund hervor und sticht mit Tötungsabsicht in Richtung des Bauches der A. Da B
aufgrund seiner Alkoholisierung allerdings nicht schnell genug handelt, kann A ausweichen
und bleibt völlig unversehrt.

Am nächsten Morgen erzählt A ihrem Partner C von den Geschehnissen des Abends. C ist
aufgebracht und beschließt, B eine kleine Lektion zu erteilen. Aus Erzählungen der A weiß
C, dass B jeden Dienstag spätabends von einem Sportkurs nach Hause läuft. Dabei passiert B
auch ruhigere Straßen, die in den späten Abendstunden nur noch von einer Handvoll
Menschen aufgesucht werden. C möchte ihn auf seiner Route überraschen und mit einem
gekonnten Tritt in die Körperseite auf den Gehweg stoßen. Wenige Tage später setzt C seinen
Plan um. B stürzt wie geplant und erleidet aufgrund des Aufpralls auf dem Asphaltboden des
Gehwegs eine Platzwunde am Kopf und eine leichte Gehirnerschütterung. Der argwöhnische
Passant P hat C bei seinem Abendspaziergang beobachtet. Als C nach B tritt, zückt P geistes-
gegenwärtig sein Handy, filmt das Geschehen, damit C überführt werden kann, und stiehlt
sich davon.

C kehrt nach Hause zurück und erklärt A zufrieden, er habe seinen Plan, B „eine zu
verpassen“, umgesetzt. Von diesem Plan hatte er ihr bereits im Vorfeld erzählt. Gleichwohl
hatte A keine Anstalten unternommen, C von seinem Vorhaben abzubringen. Sie nahm –
zutreffend – an, C würde sich von ihren Worten ohnehin nicht beeindrucken lassen und
seinen Plan konsequent durchziehen. Auch hatte A den B über die Planungen nicht in Kennt-
nis gesetzt, obwohl sie – wiederum zutreffend – annahm, dieser hätte sich sonst an dem
Abend gar nicht erst zu seinem Sportkurs begeben.

C macht sich nun allerdings Sorgen, dass P ihn bei der Polizei verpfeift und sucht tags darauf
die Straßen ab. Als er P tatsächlich antrifft, fordert er ihn auf, das Video zu löschen,
woraufhin P davonrennt. C folgt ihm und kann P nach einigen hundert Metern einholen. Er
schlägt P mit zwei gezielten Faustschlägen gegen den Oberkörper. Die daraus resultierende
Ablenkung des P ermöglicht es C, das Handy an sich zu nehmen. Er geht in eine kleine
Seitenstraße, um sich ungestört dem Inhalt des Handys zu widmen, löscht die Videodatei und
lässt das Handy auf dem Gehweg liegen.

Wie haben sich A, B und C nach dem StGB strafbar gemacht? §§ 138, 258, 303 a, 315 b, 315 c StGB
sind nicht zu prüfen. Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt. Es ist davon auszugehen, dass B
nach Genuss der letzten Flasche Wodka schuldunfähig iSd § 20 StGB war. Ferner ist davon auszugehen,
dass die Erstellung des Handy-Videos rechtmäßig war.

& LÖSUNG

A. TATKOMPLEX 1: MESSERSTICHE GEGEN A

I. B gem. §§ 212, 22, 23 I Var. 1, 12 I StGB

B könnte sich gem. §§ 212, 22, 23 I Var. 1, 12 I StGB wegen versuchten Totschlags strafbar
gemacht haben, indem er mit dem Küchenmesser in Richtung des Bauches der A stach.

Hinweis: Da B seine Alkoholisierung und damit seine Schuldunfähigkeit bewusst hervorgerufen hat,
wird die Feststellung der Schuld noch Probleme bereiten. Daher bietet es sich – auch aus Zeitgründen –
an, die Prüfung mit § 212 StGB zu beginnen und auf § 211 StGB und die Erörterung der Mordmerkmale
zu verzichten (so auch Beulke, Klausurenkurs im Strafrecht I, 7. Aufl. 2016, Rn. 54 f. mwN). Die
alternative gemeinsame Prüfung der §§ 211, 212 StGB ist freilich ebenso gut möglich und richtig (zu
diesem Prüfungsaufbau s. Rengier, Strafrecht Besonderer Teil II, 20. Aufl. 2019, § 4 Rn. 8, 10). Als
einschlägige Mordmerkmale kämen dann Heimtücke und sonstige niedrige Beweggründe in Betracht.
Bei der restriktiven Auslegung des Heimtückemerkmals sollte diskutiert werden, ob es eines verwerf-
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